Antrag auf Sportfördermittel für
Schwimmausbildung (Ziff. 5.10 SpfR)
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	Münsterstr. 29
	48249 Dülmen
Bei Fragen:
Stadt Dülmen - Abt. 411 (Sportförderung) Tel.: 02594 12-454 o. 411
sportfoerderung@duelmen.de







Antragsangaben:

	Verein:
(Name / Anschrift)
	     
     
     

	Antragstellende Abteilung:
	     

	AnsprechpartnerIn:
(Name / Telefon / E-Mail)
	     
     
     

	Bankverbindung
(Bank / IBAN)
	     
     

	Mitglied im Stadtsportring Dülmen e.V.:
	[bookmark: Kontrollkästchen1][bookmark: Kontrollkästchen2]|_| Ja		|_| Nein



Bitte fügen Sie Ihren Antrag eine Tabelle mit folgenden Informationen bei. Wenn möglich als Excel-Tabelle per E-Mail.

Lfd.Nr., Name, Vorname, Adresse, PLZ, Ort, Erworbenes Schwimmabzeichen, Abnahmedatum




_________________________________		___________________________________
Ort / Datum						Unterschrift AntragstellerIn




Auszug Sportförderungs-Richtlinien:

Die Schwimmausbildung ist ein wesentlicher Beitrag zur Entwicklung eines Kindes. Um dieses zu Unterstützen, erhalten Sportvereine jeweils 40,00 EUR für die Abnahme der Schwimmabzeichen Seepferdchen und Bronze. Hierdurch sollen die Sportvereine in die Lage versetzt werden, notwendige Übungsleiter auszubilden bzw. anzuwerben. 
Die Sportvereine können anhand entsprechender Namenslisten zweimal jährlich Anträge einreichen. Diese werden von der Abteilung Sportförderung geprüft und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bewilligt und ausgezahlt.
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